
  Landeshauptstadt Stuttgart 

1/1 

NR. 0495/2025 AN-SN01 
Eingang bei: 63 

Datum: 18.07.2025 
Stellungnahme 
 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 

PULS - Die Stadtisten - Die PARTEI - KLIMALISTE 
Datum 

16.04.2025 

Betreff 

Auswirkungen der neuen Landesbauordnung auf den Bebauungsplan 
Leonhardsviertel – Bericht zu Handlungsspielräumen und Rechtsfolgen 
 
Beantwortung/Stellungnahme: 
 
 
Die Änderungen der Landesbauordnung treten am 28. Juni in Kraft. Bisher gibt es 
noch keine näheren Erläuterungen seitens des zuständigen Ministeriums für 
Landesentwicklung und Wohnen zur Umsetzung der Gesetzesänderungen. Eine 
abschließende Bewertung ist deshalb noch nicht möglich. Das Ministerium hat 
jedoch angekündigt, im Rahmen von Dienstbesprechungen und einer FAQ-Liste den 
unteren Baurechtsbehörden erläuternde Hilfestellungen zur Verfügung zu stellen.  
Unabhängig hiervon wird das Baurechtsamt die für das Leonhardsviertel geltende 
Vergnügungsstättensatzung in baurechtlichen Antrags- wie Eingriffsverfahren 
zugrunde legen. 
 
 
 
Dr. Frank Nopper 
Oberbürgermeister 
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